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§ 1 Allgemeines 
 
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Dies gilt insbesondere für die Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. 
 
Wir sind unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Bestellers berechtigt, angemessene 
Veränderungen im technischen Aufbau und in der Werkstoffauswahl der Produkte vorzunehmen. 
 
 
§ 2 Angebot 
 
Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus diesen nichts anderes ergibt. 
 
Bestellungen, die als Angebote im Sinne von § 145 BGB zu betrachten sind, können von uns innerhalb von vier 
Wochen angenommen werden und sind solange bindend. 
 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 
Sofern sich aus der Rechnung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne jeden Abzug innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum fällig. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Die Ausweisung 
von Skontoprozenten und Skontobeträgen gilt nur als Vereinbarung für die entsprechende Rechnung. 
 
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank pro Jahr zu verlangen. 
 
Der Besteller ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche entweder rechtskräftig festgestellt 
sind oder von uns unbestritten oder anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller 
nur insoweit befugt, als seine Gegenansprüche auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. 
 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk". Die 
Verpackung wird im Bedarfsfall nach Absprache gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Materialzuschläge oder 
Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen. 
 
Unsere Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag der Lieferung. Diese wird in der Unsere 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für unsere Verträge, Lieferungen und Leistungen 
ausschließlich. Entgegenstehenden oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden 
Bedingungen des Bestellers wird von uns ausdrücklich widersprochen, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen des Bestellers 
die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen; insbesondere gilt die Entgegennahme von Lieferungen oder 
Leistungen als Anerkennung unserer Bedingungen. 
 
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, 
sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten. 
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§ 4 Lieferung, Lieferzeit, Gefahrenübergang, Versand und Verpackung 
 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart. 
 
Die Gefahr geht selbst bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Werkes auf den Besteller über. 
 
Auf schriftlichen Wunsch des Bestellers werden wir für die Lieferung eine Transportversicherung abschließen. Die 
hierfür anfallenden Kosten trägt der Besteller. 
 
Sofern nichts anderes vereinbart, wählen wir Verpackung und Versandart nach bestem Ermessen. 
 
Dem Besteller zumutbare Teillieferungen sind zulässig. 
 
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus. 
 
Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist die Schadenersatzhaftung im Fall 
gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
 
Der Besteller ist berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen, nachdem wir in 
Verzug geraten sind. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur 
zu, wenn der Verzug auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung von Kardinalpflichten beruht. Im 
Übrigen sind Schadenersatzansprüche ausgeschlossen. Die Haftungsbegrenzungen dieses Paragraphen gelten 
nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde oder wenn der Besteller wegen des von uns zu 
vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung fortgefallen ist. In 
diesen Fällen ist jedoch unsere Haftung mit dem vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
 
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. 
 
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. In diesem Fall geht 
auch die Gefahr zufälligen Untergangs oder zufälliger Verschlechterung der Kaufsache zu dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. 
 
In Fällen höherer Gewalt und in Fällen, in denen unvorhersehbare, durch zumutbare Aufwendungen nicht zu 
überwindende Leistungshindernisse bestehen, verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch bei 
behördlichen Eingriffen, Energie- und Rohstoffversorgungsschwierigkeiten, Streiks, Aussperrung und 
unvorhersehbaren Liefererschwernissen, sofern sie von uns nicht zu vertreten sind. Beginn und Ende solcher 
Hindernisse teilen wir dem Besteller unverzüglich mit. Sofern hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat 
verzögert wird, sind sowohl der Besteller als auch wir unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche berechtigt, 
bezüglich der von dem Hindernis betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 
§ 5 Leistungsumfang 
 
Demontiertes Altmaterial bleibt im Eigentum des Bestellers, der auch die Entsorgung übernimmt. Dies gilt auch für 
nachstehende Fälle. 
 
Der Besteller ist verpflichtet uns rechtzeitig auf Gebäudeteile oder Materialien hinzuweisen, die nach der 
Gefahrstoffverordnung belastet sind und mit uns in jedweder Art uns Weise in Berührung kommen. Erfolgt die 
Information erst nach Angebotsabgabe und / oder Vertragsabschluss, hat der Besteller alle Mehrkosten für 
notwendige Schutzmaßnahmen und Materialentsorgung zusätzlich zu tragen. 
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§ 6 Gewährleistung 
 
Der Besteller ist nur dann zur Gewährleistung berechtigt, wenn er die Ware unverzüglich nach der Ablieferung 
durch uns, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, untersucht hat und einen auftretenden 
Mangel uns unverzüglich angezeigt hat. 
Zeigt sich ein solcher Mangel später, so muss der Besteller die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung des 
Mangels vornehmen; andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Die Paragraphen 
377, 378 des HGB finden Anwendung. 
 
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur 
Ersatzlieferung berechtigt.  
Sofern der Besteller seinen Untersuchungs- und Rügeverpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen ist, ist er 
berechtigt, uns zur Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung eine angemessene Frist zu setzen. Bis zum 
Ablauf dieser Frist ist der Besteller weder zur Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) noch Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) berechtigt. 
 
Sofern die Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung endgültig fehlschlägt, ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu 
verlangen. 
 
Die Gewährleitungsfrist beträgt sechs Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine 
Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 
 
 
§ 7 Haftung 
 
Für die Konstruktion und die Funktionsfähigkeit der Produkte trägt der Besteller allein die Verantwortung, auch 
wenn er bei der Entwicklung beraten wurde – es sei denn, wir geben eine entsprechende schriftliche Zusicherung. 
 
Wir haften, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder unseren leitenden 
Angestellten beruht, wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft oder wenn wir fahrlässig eine Kardinalpflicht 
oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzt haben. Im Falle grober Fahrlässigkeit, der Verletzung von 
Kardinalpflichten oder von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Ersatzpflicht jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
In den genannten Fällen haften wir nur im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung. 
 
Soweit sich als Schadensursache kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits ergibt, sind weitergehende 
Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Unternehmer aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller zustehen, 
behält sich der Unternehmer das Eigentum an den gelieferten Gegenständen vor (Vorbehaltsgegenstände). 

Der Besteller ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände dem Unternehmer unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Besteller ist nicht berechtigt, 
die ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände – außer in den Fällen der folgenden Ziffern – zu 
veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 
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Erfolgt die Lieferung für einen vom Besteller unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die Gegenstände im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiter veräußert werden. In diesem Fall werden die 
Forderungen des Bestellers gegen den Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt an den Unternehmer 
abgetreten. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Besteller gegenüber seinem 
Abnehmer seinerseits das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt 
gegenüber seinem Abnehmer tritt der Besteller hiermit an den Unternehmer ab. 

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsgegenstände durch den Besteller nimmt dieser für den 
Unternehmer unentgeltlich vor. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der 
Vorbehaltsgegenstände mit anderen nicht dem Unternehmer gehörenden Waren steht dem Unternehmer der dabei 
entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Faktoren-Wertes der 
Vorbehaltsgegenstände zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung zu. 

Erwirbt der Besteller das Alleineigentum einer neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass 
der Besteller dem Unternehmer im Verhältnis des Faktoren- Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, 
vermischten oder vermengten Vorbehaltsgegenstände Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese 
unentgeltlich für den Lieferanten verwahrt. Werden die Vorbehaltsgegenstände zusammen mit anderen Waren, 
und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiter veräußert, 
so gilt die oben genannte, vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Faktoren- Wertes der 
Vorbehaltsgegenstände, die zusammen mit den anderen Waren weiter veräußert worden sind. 

Der Besteller ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände dem Unternehmer unverzüglich anzuzeigen 
und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Besteller ist nicht berechtigt, die ihm 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur 
Sicherheit zu übereignen. 

Wenn der Wert der für den Unternehmer nach den vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten den 
Wert der Forderungen des Unternehmers – nicht nur vorübergehend – um insgesamt mehr als 20 % übersteigt, so 
ist der Unternehmer auf Verlangen des Bestellers zur entsprechenden Freigabe von Sicherheiten seiner Wahl 
verpflichtet. 

 
§ 9 Sonstiges 
 
Erfüllungsort für die Lieferung ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlungen unser Geschäftssitz. 
 
Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den 
Besteller auch am Gerichtsstand seines Wohnsitzes zu verklagen. 
 
Sofern durch uns Auskünfte und Beratungen gegeben werden, befreit dies den Besteller nicht von eigenen 
Prüfungspflichten. Dies gilt insbesondere für Auskünfte über Eignung und Anwendung der Produkte für bestimmte 
Verfahren und Zwecke. 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so beeinflusst dies die Wirksamkeit des übrigen 
Vertrages nicht. 
 
 


